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§ 24 Aul3StrG Zustellung

Aul3StrG - AulRerstreitgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.11.2025

1. (1)Soweit nichts anderes angeordnet ist, sind die Bestimmungen der Zivilprozessordnung Uber Zustellungen und
das Zustellgesetz anzuwenden.

2. (2)Soweit dies zweckmaRig ist, kann das Gericht anordnen, dass ein Geschaftsstiick durch einen
Gerichtsbediensteten seines Personalstandes in einem anderen Gerichtssprengel zuzustellen ist.

3. (3)Durch offentliche Bekanntmachung (& 25 Zustellgesetz) ist zuzustellen, wenn das Gericht das Vorliegen der
dafur erforderlichen Voraussetzungen fur wahrscheinlich erachtet. Edikte sind in der in § 117 Abs. 2 ZPO
angeordneten Weise bekannt zu machen. Darlber hinaus kann von Amts wegen oder auf Antrag eine ortsubliche
Bekanntmachung angeordnet werden.

In Kraft seit 01.01.2005 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/aussstrg/paragraf/25
https://www.jusline.at/gesetz/zpo/paragraf/117
file:///

	§ 24 AußStrG Zustellung
	AußStrG - Außerstreitgesetz


